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Bibliothek der/des (Ordens)
Bibliotheksordnung 
1. Allgemeines
Der (Orden) unterhält am Standort (…) eine Bibliothek (ggf. mehrere Bibliotheken). Die Bibliothek verwahrt und erschließt die Buchbestände und das übrige Bibliotheksgut, welche im Eigentum des Ordens stehen. 
Die Bibliothek steht unter der Leitung der/des Ordensoberen. Mit der unmittelbaren Führung der Bibliothek kann diese/r eine/n Bibliothekar:in beauftragen.
Die Bibliothek des (Ordens) ist eine private, kirchliche Einrichtung. Sie dient in erster Linie den Mitgliedern (und ggf. Angestellten/Angehörigen) des Ordens. Für Gäste und Forschende wird die Benutzung bis auf Widerruf gewährt.
Das Bibliotheksgut wird je nach seinem Zweck auf Dauer oder auf bestimmte Zeit so verwahrt, dass es vor schädlichen Umwelteinflüssen, übermäßiger Kälte und Wärme, vor Feuer, Feuchtigkeit, Schmutz und Schädlingen, vor unberechtigtem Zugriff und vor Diebstahl gesichert ist.

2. Aufgaben
Die Bibliothek dient den Ordensangehörigen und Mitarbeitenden zu Informations- und Studienzwecken/ zur Arbeit an…/ sowie zur Dokumentation der Publikationen über den eigenen Orden/….. 
Sie dient auch als Sammelstelle für Buchvor- und nachlässe der Ordensangehörigen.
In der Bibliothek werden neuzugehende Druckwerke erfasst, mittels (elektronischem oder Zettel-)Katalog erschlossen, systematisch aufgestellt und für die Benützung durch die Ordensangehörigen und Angestellten zugänglich gemacht.
In neu hinzukommenden Büchern wird der Eigentümervermerk der/des (Ordens) (Besitzstempel) vergeben. In historischen Büchern werden Steckzettel mit Informationen zur Signatur und/oder zum Aufstellungsort eingelegt.

3. Sammlungsprofil
In der Bibliothek werden nur Publikationen gesammelt, die dem Sammlungsprofil der Bibliothek entsprechen. Die Entscheidung darüber obliegt der/dem Bibliothekar/in, ggf. in Absprache mit Expert/innen für ihre jeweiligen Fachgebiete (z.b. Leiter/innen oder Mitarbeiter/innen der einzelnen Abteilungen). 
Dies gilt insb. auch für Schenkungen Dritter an die Bibliothek. 
Publikationen, die diesem Sammlungsprofil nicht entsprechen, können (bei Altbestand: unter Einhaltung der denkmalschutzrechtlichen Bestimmungen) ausgesondert werden. Sie sind aus dem Katalog auszutragen und Besitzstempel sind zu streichen.
Das Sammlungsprofil umfasst folgende Themenbereiche:
· Schematismen, Personalkataloge, Konstitutionen und Statuten des eigenen Ordens (und ggf. anderer Orden) 
· Hilfsmittel wie Wörterbücher, Rechtssammlungen, EDV-Handbücher, Amtsblätter, Diözesanschematismen und anderes für den alltäglichen Geschäftsgang 
· Nachschlagewerke und Lexika, insbesondere betreffend Orden, Kirche, Kirchenrecht und Theologie
· Kirchengeschichte und Kirche allgemein, Bibel und theologische Handbuchliteratur
· Liturgische Handbücher
· Bücher zu Geschichte und Gegenwart des eigenen Ordens (und ggf. anderer Orden) sowie deren Werken; z.b. Schulberichte, Festschriften und Ausstellungskataloge
· Ggf. Werke zur Lokalgeschichte
· Überblickswerke und Handbücher über Orden, Klosterführer etc.
· Biographien: von und über Ordensgründer:innen und -heiligen und anderen Ordensangehörigen
· Ordenstheologie und Fachliteratur über ein zeitgemäßes Ordensleben
· Ordensrecht und Kirchenrecht
· Literatur über jene Fachgebiete, in denen der Orden tätig war oder ist, z.B. 
· Mission und Soziales: Internationalität der Orden, Missionstheologie, Sozialethik etc.
· Bildung und Gesundheit: Literatur über Schulen und Spitäler von Orden, Medizin und Ethik, christliche Pädagogik etc.
· Kultur und Kunst: kulturelles Erbe der Klöster, Archiv- und Bibliothekswesen, Kunstgeschichte, etc.
· Forstwirtschaft, Fischerei (oder andere Wirtschaftszweige, die für das Haus relevant sind)
· (Bei historischen Bibliotheken kann der Bestand auch umfassen: Handschriften, Inkunabeln, Frühdrucke, Landkarten, Mikrofilme, Münzsammlungen, Musikaliensammlungen etc.)

Die Bibliothek sammelt folgende regelmäßig erscheinenden Druckwerke (Periodika):
· Jahresberichte des eigenen Ordens und seiner Werke (z.B. von Ordensschulen)
· (Theologische) Fachzeitschriften / ggf. wirtschaftliche Fachzeitschriften (zb. zum Forstwesen, zur Pädagogik. etc.)
· eigene (oder ggf. auch fremde) Ordenszeitschriften
· …

4. Aufstellung
Die Aufstellung des Bibliotheksbestands erfolgt in (…)Räumen (zb. Alte Bibliothek, Lesezimmer, Büro,…) und sind (frei/ nach vorheriger Anmeldung/…) zugänglich. Regelmäßig benützte Literatur kann an anderen Aufstellungsorten (im Konvent, Lesezimmer, Büro der Ordensleitung/in den Büros der jeweiligen Angestellten) verbleiben (= Handapparat). Dies ist im Katalog zu vermerken.
Die aktuellen Ausgaben der Fachzeitschriften befinden sich auf einem allen Ordensangehörigen und Angestellten zugänglichen Zeitschriften-ständer/Lesepult/Lesezimmer/….

5. Benützung
Die folgenden Informationen sollten eventuell im Rahmen einer eigenen Benutzerordung festgeschrieben werden, angepasst an die Bestimmungen jedes Hauses:
Bei Freihandbibliothek: Bücher und Zeitschriften können von den Ordensangehörigen und Angestellten zur Lektüre selbstständig aus den Regalen und vom Zeitschriftenständer genommen werden. Der/die Entlehner/in wird angehalten, einen Steckzettel an der betreffenden Stelle zu hinterlassen (mit Angabe von: Autorin/Autor und Titel des Buchs, Name der Entlehnerin/des Entlehners und Datum der Entlehnung).
Bei historischen und Präsenzbibliotheken: Bei der Bibliothek des/der (Ordens) handelt es sich um eine Präsenzbibliothek. Bücher und Zeitschriften können vor Ort unter Einhaltung der Bestimmungen der Benutzungsordnung (sofern eine solche vorliegt) eingesehen werden. 
Öffnungszeiten/Zugänglichkeit: Eine Benutzung der Bibliothek ist im Rahmen der Öffnungszeiten/Bürozeiten der/des Bibliothekars möglich. Für Gäste ist eine Anmeldung bei der/dem Bibliothekar/in notwendig. Bei der ersten Benutzung ist ein Identitätsnachweis zu erbringen und ein Benutzerschein auszufüllen. Jacken, Taschen und Überbekleidung ist im Eingangsbereich/Garderobe abzulegen.
Konservatorische Maßnahmen: die/der Benutzer/in verpflichtet sich, die Bestände der Bibliothek mit größter Sorgfalt und Schonung zu behandeln. Der Gebrauch von Kugelschreibern und das Schreiben in und auf Objekten ist untersagt, ebenso jedes andere schädigende Verhalten. Bei historischen und wertvollen Beständen ist zum Schutz der Objekte besondere Sorgfalt anzuwenden (z.B. die Verwendung von Handschuhen, Buchkeilen etc.). in den Bibliotheksräumen herrscht allgemeines Rauch- und Speiseverbot.
Kopiermöglichkeiten bestehen (nicht).
Anfertigung von Fotos/Kopien/Scans etc: Die Benützung der Bibliothek ist generell kostenlos, für bestimmte Dienstleistungen (Anfertigung von Scans, Reproduktionen, Ausleihen für Ausstellungen etc.) können den Benutzenden jedoch Kosten verrechnet werden (ggf. eine Gebührenordnung erlassen). 
Das Anfertigen von Digitalfotos für Arbeitszwecke durch die/den Benutzer/in ist (nicht) gestattet. 
Reproduktionen und Veröffentlichungen: Das Anfertigen von Reproduktionen für Veröffentlichungen ist (nicht) genehmigungspflichtig. Bei Veröffentlichungen von Beständen aus der Bibliothek ist die/der Benutzer/in verpflichtet, das verwendete Objekt zu zitieren (Angabe der Bibliotheksbezeichnung und der Signatur) und unaufgefordert und kostenlos ein Belegexemplar zu übermitteln.
Benutzungsdokumentation und Datenschutz: Die Bibliothek führt Aufzeichnungen mit den von den Benutzerinnen und Benutzern im Rahmen ihrer Benutzungsanfrage angegeben Daten. Die Benutzerin / der Benutzer erklärt sich mit der analogen und/oder elektronischen Verarbeitung ihrer / seiner Daten einverstanden. 

6. Zuwachs und Aussonderung von Beständen
Bücher, die Angehörige oder Angestellte des Ordens im Zuge ihrer theologischen Ausbildung und/oder Dienstausübung erhalten oder erwerben wollen (etwa durch Ankauf, Schenkung, als Tausch-, Rezensions- oder Belegexemplar etc.) sind Teil der gemeinsamen Bibliothek. 
Über die Absicht eines Erwerbs ist im Vorfeld Rücksprache mit der/dem Bibliothekar/in zu halten, um Mehrfachankäufe zu vermeiden. Die Entscheidung über die Erwerbung von Büchern trifft die/der Bibliothekar/in auf der Basis des o.g. Sammlungsprofils. 
Büchervor- und Büchernachlässe von Mitgliedern des Ordens müssen der Bibliothek vollumfänglich angeboten werden. Die Entscheidung über die Annahme trifft die/der Bibliothekar/in. 
Schenkungen Dritter an die Bibliothek können angenommen werden, sofern sie an keine Bedingungen geknüpft sind. Die Entscheidung über die Annahme oder Ablehnung des Bestandes (oder Teilen davon) obliegt der/dem Bibliothekar/in.
Auch die Entscheidung bzgl. der Aussonderung von Beständen aus der Bibliothek (etwa durch Verkauf, Tausch, Schenkung, Abgabe) obliegt der/dem Bibliothekar/in. Darüber ist die Ordensleitung zu informieren. Bei der Aussonderung von historischen Beständen sind die Bedingungen des Denkmalschutzes einzuhalten.

Diese Bibliotheksordnung löst bisherige Bibliotheksordnungen ab. Sie wird genehmigt und tritt mit Wirkung vom (…Datum…) in Kraft.

……………………..                ………………………………………………………………..……
Ort, Datum  		        Unterschrift des /der Verantwortlichen
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